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Teuerungsbekämpfungsmassnahmen
im Bereich der Hypothekarzinsen.
Bundesbeschluss
Lutte contre le renchérissement
dans le domaine des taux hypothécaires.
Arrêté
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Vorlage der Redaktionskommission
Bundesbeschluss über die Unterstellung der Hypothekar-
zinsen unter die Preisüberwachung
vom 5. Oktober 1990

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, gestützt auf Artikel 31septies der Bundesverfassung,
beschliesst:
Art. 1
Titel
Grundsatz
Abs. 1
Die Zinsen auf Hypothekarkrediten werden der wettbewerbs-
politischen Preisüberwachung nach Preisüberwachungsge-
setz unterstellt.
Abs. 2
Die Preisüberwachung obliegt dem Preisüberwacher; er han-
delt nach eingehender Konsultation mit der Nationalbank und
der Eidgenössischen Bankenkommission.

Art. 2
Titel
Zeitliche Geltung
Wortlaut
Die Preisüberwachung gilt für alle Hypothekarzinserhöhun-
gen, die nach dem Inkrafttreten dieses Beschlusses wirksam
werden.

Art. 3
Titel
Auskunftspflicht
Wortlaut
Hypothekargläubiger und -Schuldner sind verpflichtet, dem
Preisüberwacher alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Art. 4
Titel
Vollzug
Wortlaut
Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

Art. 5
Titel
Schlussbestimmungen
Abs. 1
Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich.
Abs. 2
Er wird nach Artikel 89bis Absatz 1 der Bundesverfassung für
dringlich erklärt und tritt am Tag der Verabschiedung in Kraft.
Abs. 3
Er untersteht nach Artikel 89bis Absatz 2 der Bundesverfas-
sung dem fakultativen Referendum und gilt bis zum Erlass ei-
nes Preisüberwachungsgesetzes, das die Kreditzinsen der
Preisüberwachung unterstellt, längstens bis zum 30. Septem-
ber 1992.
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